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Abstim m ungszeitung Nr. 2 des Referendum skom itees  
gegen den Abbau der Volksrechte, Gartenhofstrasse  7 ,  

8004 Zürich, Tel. 011242 93 21, Postcheck-Konto  
80-11916 Zürich.

Den zweiten Schlag 
abwehren !

Im m er weniger Schweizer glauben, m it ihrem  
S tim m zette l noch einen wesentlichen Einfluss a u f das 
politische Geschehen ausüben zu können: Die S tim m - 
abstinenz steigt ständig. Zwar kann man über viele 
unwichtige Sachen abstimmen, aber zu  wesentlichen 
Fragen hat der Bürger wenig zu  sagen. Im m er mehr 
Bürger fragen sich auch, worin sich die einzelnen Par
teien denn noch unterscheiden. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, wenn vermehrt kleinere Gruppen die 
Initiative ergreifen, wo unser politisches System  ver
sagt.

S ta tt diese Probleme konstruktiv  zu lösen, ver

suchen Bundesrat und Parlämentsmehrheit unter dem  
D eckm antel der “Verwesentlichung der D em okratie”, 
gerade diese kleinen Gruppen und oppositionellen 
Kräfte einzuschränken. Den Beginn machte die Er
höhung der Unterschriftenzahlen für Volksinitiativen 
und Referenden. A m  4. Dezem ber fo lg t m it dem Bun
desgesetz über die politischen R echte der zw eite  
Schlag. M it dieser Abstim m ungszeitung wollen wir be
gründen, weshalb wir gegen das neue Bundesgesetz 
sind: Es bringt ausser einigen kleineren kosmetischen  
Verbesserungen drei hauptsächliche Verschlechterun
gen und eine verpasste Reform .

Am 4. Dezember: Nein zum 
Abbau der politischen Rechte!



Verpasste Reform: 
Gegenvorschlag als Fallbeil für 
Veränderungen.

Der grösste Missstand bei eidgenössischen Volks
abstimmungen  —  nämlich der unbefriedigende A b 
stim m ungsm odus bei Initiative und Gegenvorschlag — 
wird im neuen Bundesgesetz über die politischen 
Rechte a u f Jahre hinaus zementiert.

1. Verschlechterung: Mit der 
Einschränkung der Unterschrif- 
tensammelzeit auf 18 Monate 
wird das Initiativrecht entschei
dend erschwert.

In Z u k u n ft müssen die lOO’OOO Unterschriften für  
eine Volksinitiative innerhalb von 18 M onaten ge
sam m elt werden. Diese einschneidende und gefähr
liche Massnahme tr ifft ausgerechnet jenes Volksrecht, 
das in den letzten  Jahren ein M otor für Veränderun
gen war. M it der Befristung der Volksinitiative werden 
M inderheiten und kleinere finanzschwache Organisa
tionen getroffen. Diese verfügen in der Regel über 
weitaus bescheidenere finanzielle M ittel als die grossen 
Parteien und Verbände. lOO’OOO Unterschriften in 
18 Monaten zu sammeln, wäre für sie ein nahezu un
überwindbares Hindernis.

Nun wollen Bundesrat und Parlamentsmehrheit 
ausgerechnet jene Gruppen einschränken, die sich 
aktiv politisch betätigen. Sollen in Z u ku n ft nur noch 
jene starken Parteien und Verbände Volksinitiativen 
lancieren können, die sowieso über genügend andere 
Einflussmöglichkeiten in Parlament, Regierung und  
Massenmedien verfügen?

Dabei sind in den letzten Jahren viele wichtige For
derungen von kleinen Organisationen und speziell ge
gründeten Kom itees m ittels Volksinitiativen in die 
politische Diskussion gebracht worden. Denn Bundes
rat und Parlament sind offensichtlich unfähig, grund
legende Probleme anzugehen. Man lässt zwar über 
viele unwichtige Sachen abstimmen, aber zu vielen 
wesentlichen Fragen hat der Bürger nichts zu sagen —

Weshalb kann eine kleine Minderheit von 
Nein-Sagern jegliche Reformen sabotieren?

In unserem Beispiel befürworten 9 Bürger eine 
Änderung des bestehenden Zustandes. Zwei sind 
gegen jegliche Reform . M it dem Trick des Gegenvor
schlages zur Volksinitiative und dem Verbot des dop
pelten Ja wird eine R eform  verhindert:

4 Befürworter der Reform  stim m en bei der Ini
tiative JA. Die 5 Anhänger des Gegenvorschlags müs
sen jedoch N E IN  stimmen. Die Initiative wird also m it 
7 gegen 4 Stim m en abgelehnt.

Umgekehrt geht es beim Gegenvorschlag. Hier stim-
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zum  Beispiel zu den Bundesausgaben, zum  'National- 
strassenbau und zur Bewilligung von A K W ’s. Die 
Folge: Stim mbeteiligung und politisches Interesse 
sinken ständig.

M it der Einschränkung der Sam m elzeit a u f  18 M o
nate werden aber auch vor allem jene Volksinitiativen 
benachteiligt, welche schwierigere Fragen aufgreifen. 
Denn diese bringen viel Aufklärungsarbeit m it sich 
und benötigen deshalb eine längere Sammelzeit.



men 5 Befürworter der R eform  JA. Die 4 Anhänger 
der Initiative müssen jedoch Nein stimmen. Der 
Gegenvorschlag wird also 6 zu 5 abgelehnt.

Der kleinen M inderheit der Doppel-Neinstimmern 
ist es som it gelungen, die R eform  bachab zu  schicken. 
Dies ist bei der M itbestim m ung und bei der Kranken
versicherung passiert. A m  krassesten zeigte sich dies 
auch bei der letzten Abstim m ung über den Mieter
schutz:
—  43,3  % stim m ten  für eine Verbesserung des Mieter
schutzes im Sinne der Initiative
— 42,2 % votierten für eine Verbesserung des Mieter

/ M i r / A T i / Ê

schutzes im Sinne des Gegenvorschlages
—  14,5 % stim m ten zweimal nein, waren also m it 
keinem der beiden Vorschläge einverstanden.

Diese kleine M inderheit konnte sich durchsetzen, 
nur weil der Abstim m ungsm odus dies ermöglicht. Als 
Alternativen wurden im Parlament vorgeschlagen: Er
möglichung des doppelten Ja oder Eventualabstim
mungen. Die Verbesserung dieses Abstimmungsmodus 
wurde von Bundesrat und Parlamentsmehrheit be
wusst verhindert, um unbequeme Volksinitiativen m it 
Gegenvorschlägen weiterhin elegant bodigen zu 
können.

2. Verschlechterung: 
Zensur für 
Titel von Volksinitiativen.

Die Bundeskanzlei soll die Kom petenz erhalten, die 
Titel von Volksinitiativen abzuändern, wenn sie 
“offensichtlich irreführend” sind. Was heisst denn 
das? In Kommissionsprotokollen wurden als Beispiele 
genannt “für eine wirkliche Volkspension” oder “für 
eine Reichtumssteuer”. Der Bundeskanzler als “Bun- 
destitler”?. Diese Zensur ist einer Dem okratie un
würdig und ist ein Schritt mehr in R ichtung Obrig
keit sstaatliche Bevormundung (Lieber einmal einen 
kuriosen Titel in K au f nehmen als der Berner Büro
kratie neue Kom petenzen einräumen).

3. Verschlechterung: 
Bundesrats-Propaganda mit 
Steuergeldern.

Der Bundesrat soll in Z u ku n ft Abstimmungser
läuterungen verfassen — im Alleingang! Parlaments
minderheiten und Initiativkom itees dürfen ihren 
Standpunkt n icht selber darlegen. Die Stim m berech
tigten sollen also die Propaganda aus Bern, m it der sie 
berieselt werden, auch noch selber bezahlen. Die A b 
stimmungserläuterungen, die der Bundesrat bisher 
beim IDA-Kredit und bei der Mehrwertsteuer ohne 
rechtliche Grundlage verfasst hat, lassen Schlimmes 
befürchten. “Bundesbüechli”, welche die verschie
denen Auffassungen enthalten würden, wären doch in
teressanter und würden mehr gelesen!



Politische Rechte in Gefahr!
Unter dem gefährlichen Schlagwort einer “Ver- 

wesentlichung der D em okratie” versuchen Bundesrat 
und Parlamentsmehrheit von zwei Seiten her, das Ini
tiativrecht einzuschränken. In bewährter Salamitaktik  
will der Bundesrat dem  Volk diesen Abbau seiner 
Rechte schm ackhaft machen:
— A m  25. Septem ber sind die Unterschriftenzahlen 
für Volksinitiativen und Referendum  massiv erhöht 
worden.
— A m  4. Dezember sollen m it dem neuen Bundes
gesetz über die politischen Rechte die Unterschriften- 
sammelzeit für Volksinitiativen a u f 18 Monate be
schränkt und die Titel von Volksinitiativen zensuriert 
werden können.

Solche obrigkeitsstaatlichen Tendenzen häufen sich 
in letzter Zeit:
—  Erstmals in der Geschichte des Bundesstaates wird 
eine zustandegekom m ene Volksinitiative wegen an
geblicher Verletzung der Einheit der Materie ungültig 
erklärt.

— Wie scheinheilig diese Argum entation ist, zeigt sich 
beim Sparpaket: N icht weniger als 36 Gesetze wurden 
in einem Paket verschnürt, sodass der Bürger nicht ein
zelne Punkte ablehnen kann, sondern nur das ganze 
Paket.
— Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben eine 
Volksinitiative in Form der allgemeinen Anregung (die 

Münchensteiner Zivildienst-Initiative) verfälscht.
—  M it dem Trick von Initiative und Gegenvorschlag 
sind in den letzten Jahren einige Reform en verhindert 
worden: Krankenversicherung, M itbestimmung, Mie
terschutz.
—  Der Abbau der Volksrechte wird auch in den Kan
tonen vorbereitet: in verschiedenen Kantonen sind 
Vorstösse zur Erhöhung der kantonalen Unter
schriftenzahlen für Volksinitiativen und Referenden in 
Diskussion oder vor der Abstim mung.

Der Obrigkeitsstaat versucht aber nicht nur, die 
politischen Rechte seiner Bürger einzuschränken, son
dern betreibt auf vielerlei A rt einen Abbau unserer 
Demokratie: Unbequeme Zeitgenossen werden m it 
Berufsverboten belegt; Versuche, Radio und Fern
sehen unter Druck zu setzen, häufen sich; anstatt die 
Probleme anzugehen, soll der Polizeiapparat aufge
rüstet werden. Unter diesen bedrohlichen Umständen 
ist es nun doppelt verkehrt, die Volksrechte einschrän
ken zu wollen.

Das Referendumskomitee gegen den Abbau der Volks
rechte, das im Frühling dieses Jahres das Referendum gegen 
das neue Bundesgesetz über die politischen Rechte ergriffen 
hatte, se tz t sich aus vielen kleineren Organisationen und den 
Linksparteien zusammen. Diese Kreise verfügen über wenig 
finanzielle M ittel für den Abstimmungskampf. Unser K o
mitee ist daher dringend auf finanzielle Unterstützung durch 
Sie angewiesen! (PC 80-11916 Zürich).

Wir brauchen nicht weniger politische Rechte  —  

wir brauchen mehr Demokratie!
Wir legen deshalb am 4. Dezember zum Bundesge

setz über die politischen Rechte ein NEIN in die Urne.
Nein zum Abbau der Volksrechte — Nein zur Be

schneidung der politischen Rechte!
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Am 4. Dezember: Nein zum Ab
bau der Volksrechte — Nein zur 
Beschneidung der politischen 
Rechte !
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